
Die Führungsspitze der
Feuerwehr erhält für ihre zeitauf-
wendige und oft gefährliche Tätig-
keit eine Entschädigung. Die Höhe
der Entschädigung ist in der „Sat-
zung über die Entschädigung der
ehrenamtlich tätigen Angehörigen
der Gemeindefeuerwehr Gotten-
heim“ geregelt.

In der jüngsten Gemeinderatssit-
zung in Gottenheim am 20. Oktober
wurde nun beschlossen, die Höhe
der Aufwandsentschädigung in Got-
tenheim analog einer Empfehlung
des Kreisfeuerwehrverbands, die
Ende 2013 ausgesprochen wurde,

Gemeinderat Gottenheim: Neufassung der Satzung über die Entschädigung der Gemeindefeuerwehr

anzuheben. Der Leitfaden mit Richt-
werten des Kreisfeuerwehrverban-
des orientiert sich an den Einwoh-
nerzahlen einer Gemeinde. Alle
Gottenheimer Gemeinderäte waren
sich einig, die Aufwandsentschädi-
gung für die Führungsriege der
Feuerwehr zu erhöhen.

Die Änderung muss in der Sat-
zung niedergeschrieben werden, so
dass die Gemeinderäte auch die Än-
derung der Feuerwehrentschädi-
gungssatzung beschlossen. Die Sat-

Gottenheim. Die Männer und
Frauen der Freiwilligen Feuerwehr
sind stets zur Stelle, wenn es
brennt, Hochwasser die Bürger
bedroht, bei Verkehrsunfällen
und anderen schweren Unglücks-
fällen. Auch in Gottenheim wird
sogleich die Feuerwehr alarmiert,
wenn ein Brand oder ein Unfall
bemerkt wird. Die Einsätze sind
das eine, doch um stets einsatz-
fähig zu sein und helfen zu kön-
nen, sind regelmäßige Übungen
und Fortbildungen notwendig.

zung soll nun rückwirkend zum 1.
Januar 2014 in Kraft treten.Ziel ist es,
auf lange Sicht im Landkreis Breis-
gau-Hochschwarzwald eine Verein-
heitlichung der Entschädigungen zu
erreichen. Bisher hatte jede Ge-
meinde die Aufwandsentschädi-
gung für die Führung der Feuerwehr
selbst festgelegt, wie Bürgermeister
Christian Riesterer in der Gemein-
deratssitzung berichtete. Für Got-
tenheim sollen ab 2014 nun folgende
Entschädigungssätze gelten: Der

Feuerwehrkommandant bekommt
900 Euro im Jahr (bisher 300 Euro),
sein Stellvertreter 450 Euro (bisher
150 Euro), Jugendwarte insgesamt
400 statt bisher 200 Euro, Geräte-
warte insgesamt 300 statt 150 Euro
und Atemschutzgerätewarte 200
Euro insgesamt (bisher 100 Euro).
Im Vergleich zu den Nachbarweh-
ren liegt Gottenheim damit im unte-
ren Mittelfeld. Bötzingens Komman-
dant bekommt genauso wie der
Kommandant in Ihringen mit 1.250
Euro eine höhere Entschädigung,
der Kommandant in Eichstetten er-
hält 1.000 Euro. In Merdingen erhält
dieser mit 750 Euro etwas weniger.

Die Feuerwehrentschädigungs-
satzung war zwar in den letzten Jah-
ren (etwa zur Euroumstellung)
mehrfach geändert worden. Die bis-
herigen Entschädigungssätze galten
aber seit mehr als 20 Jahren unver-
ändert. Für Bürgermeister Christian
Riesterer ist die Anhebung der Ent-
schädigung ein Zeichen der Wert-
schätzung für die gesamte
Feuerwehrund insbesondere fürdie
Führungsspitze der Wehr. Schließ-
lich seien eine Gemeinde und ihre
Bürger auf die Feuerwehr im Notfall
angewiesen. Marianne Ambs

Am Wochenende oder auch nachts: Die Feuerwehr ist immer zur Stelle,
wenn sie gebraucht wird. Foto: ma
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